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Mit Beschluss der Schulrekurskommission des
Kantons Zürich vom 11. Juni 2001 wurde entschie-
den, dass auch Schüler von Privatschulen Anspruch
auf unentgeltliche Stütz- und Fördermassnahmen
haben, welche von der öffentlichen Schule ange-
boten werden, sofern die Notwendigkeit der Mass-
nahmen rechtsgenügend abgeklärt ist (Abklärun-
gen beim zuständigen schulpsychologischen Be-
ratungsdienst). Kein Anspruch auf Unentgeltlich-
keit besteht indessen, wenn nicht die von den Ge-
meinden zur Verfügung gestellten Möglichkeiten
in Anspruch genommen werden. Es steht aber den
Gemeinden frei, auch Privatpersonen mit der
Durchführung von sonderpädagogischen Mass-
nahmen zu beauftragen.
Der Entscheid wurde unter anderem damit begrün-
det, dass es im Hinblick auf das Rechtsgleichheits-
gebot gemäss Art. 8 Abs. 1 Bundesverfassung in
Verbindung mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip
nach Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 Bundesver-
fassung keine sachlichen Gründe gäbe und keine
Notwendigkeit ersichtlich sei, wenn Stütz- und För-
dermassnahmen, welche von der öffentlichen
Schule angeboten werden, allein den Schülerinnen
und Schülern der öffentlichen Schule vorbehalten
blieben.
Die Erfahrungen an der Rudolf Steiner Schule Zür-
cher Oberland in Wetzikon zeigen, dass die umlie-
genden Gemeinden die Kosten der Fördermassnah-
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Die Erfahrungen mit der Finanzierung von Stütz- und
Förderunterricht an der Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland

in Wetzikon zeigen, dass die Gemeinden die Kosten der
Fördermassnahmen übernehmen, und zwar auch solche, die
von Personen an der Steiner Schule selbst durchgeführt wer-

den. Dies dürfte auch für Schulen in anderen Kantonen von
Interesse sein, weil sich die Praxis auf einen Entscheid der
Schulrekurskommission abstützt, der auf  andere Kantone

übertragbar sein dürfte.

men übernehmen, und zwar auch solche, die von
Personen an der Steiner Schule selbst durchgeführt
werden.

Wie kommt es dazu?

Als Förderlehrerin bin ich im Kontakt mit den El-
tern und dem Schulpsychologen, wenn es im ge-
meinsamen Gespräch nach einer schulpsychologi-
schen Abklärung um die individuelle Fördermass-
nahme  für das Kind geht. Hier stellt sich oftmals
heraus, dass eine Förderung an der Schule für den
Schüler sinnvoller erscheint als das Angebot in der
Wohngemeinde. Der Förderlehrer kann mit dem
Klassenlehrer zusammen arbeiten, die besondere
Schulform mit den steinerschul-spezifischen Inhal-
ten und Methoden kann berücksichtigt werden und
die Förderstunde kann oft während der Schulzeit
stattfinden, so z.B. eine Fördermassnahme für eine
Rechenschwäche während einer Mathematiküb-
stunde. Nach dem Gespräch beantragt der Schul-
psychologe bei der Schulpflege eine Kostengut-
sprache, die bisher bei den betroffenen Gemein-
den bewilligt wurde.
Die anfänglichen Vorbehalte bei Eltern und Lehrern
gegenüber einer schulpsychologischen Abklärung
haben sich im Laufe der Erfahrungen immer mehr
abgebaut. Als ehemalige Klassenlehrerin und jetzt
als Förderlehrerin hatte ich immer fachlich (men-
schenkundlich) gesehen sehr anregende und gute
Gespräche mit den Schulpsychologen. Dabei wich-
tig erscheint mir der positive und unvoreingenom-
mene Kontakt zum jeweiligen schulpsychologi-
schen Dienst. Die Erfahrungen mit den einzelnen
Gemeinden können  sehr unterschiedlich sein, je
nach Einstellung und Meinungsbildung der öffent-
lichen Stellen gegenüber der Steiner Schule, auch
der Abrechnungsmodus wird in den Gemeinden
unterschiedlich gehandhabt. Grundsätzlich ist un-
sere Elternschaft froh über das Förderangebot an
der Schule, welches nicht noch zusätzlich zum
Schulgeld finanziert werden muss, da an unserer
Schule eine Förderlehrerstelle zurzeit nicht finan-
ziert werden kann.

BILDUNGSVIELFALT FÜR ALLE
Die «Elternlobby Baselland» hat eine Volksinitiati-
ve für das «UNO-Menschenrecht der freien Schul-
wahl» gestartet. Ziel der Verfassungsinitiative ist:
«Alle Eltern sollen unter den einzelnen Staatsschu-
len und nichtstaatlichen Schulen ohne finanzielle
Einschränkung wählen können. Jedes Kind soll
ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschrän-
kung Zugang zu allen staatlich anerkannten Schu-
len haben.» Alle nichtstaatlichen Schulen aus Ba-
selland unterstützen die Initiative. An verschiede-
nen Schulfesten wurden Unterschriften gesammelt.
Die Unterschriftenübergabe fand Anfang Dezem-
ber vor dem Regierungsgebäude Liestal statt. For-
mulierte Verfassungsinitiativen werden in Form und
Inhalt unverändert innert 18 Monaten dem Volk zur
Abstimmung vorgelegt. (MM/jö)

REGIERUNGSRÄTIN LOBT STEINER-PÄDAGOGIK
Die Berner Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer
(SP) bei der Jubiläumsfeier im Kultur- und Tagungs-
zentrum Rüttihubelbad nahe Bern: «Ich bin sehr
dankbar dafür, dass ich während meiner Schulzeit
die Chance hatte, in Steffisburg von mehreren an-
throposophischen Lehrerinnen und Lehrern unter-
richtet zu werden. Ich werde nie vergessen, wie
leicht es war, mit dem ganzheitlichen Ansatz zu ler-
nen, denn er hat in jedem von uns Kindern die
schöpferische Kraft geweckt und gefördert. Nicht
nur der Kopf war angesprochen. Kopf, Herz und
Hand waren immer im Einklang, beispielsweise,
wenn wir mit Leichtigkeit und doch tiefem Ernst,
ohne Vorkenntnisse, mit einem Theaterspiel ins
Französische eintauchten und fast nebenbei Kennt-
nisse dieser Sprache erwarben.» (forum/jö)
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Der Entscheid der Schulrekurskommission und ein Rechtsgut-
achten von Prof. T. Jaag/Dr. M. Rüssli zum Thema können be-
zogen werden bei der «Koordinationsstelle der Rudolf Steiner
Schulen, Carmenstr. 49, 8032 Zürich, rthomas@access.ch

Sabina Schmutz


